
Schulausschuss der Stadt Rheine, 15. November 2017 

 

TOP 11 – Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2018-2021 

 

Im Rahmen der Beratung des Ergebnis- und Investitionsplanes 2018-2021 für den 

Sonderbereich 2, Produktgruppe 23- Bildung stellt die CDU-Fraktion folgende 

Anträge/ Prüfaufträge:  

 

1. Mittagsverpflegung an Schulen 

 

Während die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und den 

weiterführenden Schulen durch Elternbeiträge getragen wird, erfolgt im 

Bereich der Grundschulen eine Subventionierung aus Haushaltsmitteln. Die 

Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen zukünftiger Vertragsgestaltungen mit 

den Trägern der Mittagsverpflegung keine Einzelsubventionierungen für die 

Grundschulen mehr zu vereinbaren und die Finanzierung der Essensbeiträge 

analog der Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen zu gestalten. 

 

2. Musikschule 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Gebührensatzung der Musikschule unter 

folgenden Kriterien zu überprüfen und der Politik einen Vorschlag zu 

unterbreiten:  

a. Beibehaltung des Schwerpunktes Förderung der musikalischen Bildung für 

Kinder und Jugendliche 

b. Anpassung und Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei Angeboten 

der Musikschule für Erwachsene  

 

3. Projektsteuerung Gute Schule 2020, zweites kommunales 

Investitionsförderprogramm und Mittel der Gebäudeunterhaltung 

 

Für die Umsetzung der baulichen und investiven Maßnahmen in den oben 

genannten Programmen sowie der laufenden Gebäudeunterhaltung ist es vor 

allem wichtig, innerhalb der Fristen der Landesprogramme zeitliche 

aufeinander abgestimmt und qualitativ wertige Maßnahmen zu planen, 

durchzuführen und zum Abschluss zu bringen. Die Verwaltung wird an dieser 

Stelle gebeten, für den Bereich der Projektplanung und –steuerung eine 

zentrale Stelle/ Person zu benennen, die diese Gesamtmaßnahme plant und 

steuert. Diese Person sollte konkret einem Fachbereich, einem Dezernenten 

zugeordnet werden. Der Schulausschuss sollte für die fachlich-inhaltliche 

Planung der federführende Ausschuss sein. Im Rahmen der baulichen 

Ausführung ist analog der Zuständigkeitsordnung des Rates der 

Bauausschuss verantwortlich. 

 


